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Voraussichtliche Rechengrößen für 2007

Der Deutsche Bundestag hat am 9. Oktober 2006 die Sozialversicherungs-Rechengrößen 

für das Jahr 2007 (Beitragsbemessungsgrenzen, Durchschnittsentgelt, Bezugsgröße und 

Jahresarbeitsentgeltgrenze) ausnahmsweise gesetzlich festgesetzt. Bis zur 

Verabschiedung durch den Bundesrat – voraussichtlich Mitte Dezember 2006 – handelt 

es sich jedoch um voraussichtliche Werte.
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